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F-Gase: Was ist die F-Gase-Verordnung? 
 

1. Hintergrund und Zielsetzung 
Fluorierte Treibhausgase, häufig als F-Gase bezeichnet, sind synthetisch hergestellte Stoffe, die 
in verschiedenen technischen Anwendungen eingesetzt werden. In der Gebäudetechnik 
besitzen sie besondere Relevanz als Kältemittel in Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen. Zu 
den wichtigsten Stoffgruppen zählen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (PFKW) sowie Schwefelhexafluorid (SF₆). Charakteristisch für diese Stoffe 
ist ihr hohes Treibhauspotenzial. 

Im klimapolitischen Kontext der Europäischen Union stehen F-Gase im Fokus, da sie trotz 
vergleichsweise geringer Emissionsmengen einen erheblichen Beitrag zur globalen Erwärmung 
leisten. Ihr Global Warming Potential (GWP) liegt vielfach um ein Vielfaches über dem von 
Kohlendioxid. Vor diesem Hintergrund verfolgt die EU das Ziel, die Emissionen dieser Stoffe 
systematisch zu reduzieren. 

Die F-Gase-Verordnung ist ein zentrales Instrument zur Umsetzung dieser Zielsetzung. Sie 
adressiert insbesondere Anwendungen in der Gebäudetechnik, in denen fluorierte Kältemittel 
bislang weit verbreitet sind. Für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) ergeben sich daraus 
unmittelbare Auswirkungen auf Planung, Auslegung und Betrieb von Anlagen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 
Die rechtliche Grundlage bildet die EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung. Es handelt sich um unmittelbar geltendes EU-Recht, das ohne Umsetzung in 
nationales Recht verbindlich ist. Ergänzend existieren nationale Regelungen, die insbesondere 
Vollzug, Überwachung und Sanktionierung betreffen. 

Der Geltungsbereich der Verordnung umfasst Herstellung, Inverkehrbringen, Verwendung, 
Rückgewinnung und Entsorgung fluorierter Treibhausgase. Darüber hinaus regelt sie 
Anforderungen an Betreiber sowie an Unternehmen, die mit entsprechenden Anlagen arbeiten. 

Das Verhältnis zum nationalen Recht ist durch die unmittelbare Geltung der EU-Verordnung 
geprägt. Nationale Vorschriften konkretisieren vor allem Zuständigkeiten und 
Vollzugsmechanismen, dürfen jedoch den europäischen Regelungsrahmen nicht verändern. 

Eine wesentliche Rolle spielen Durchführungsverordnungen, die technische Details festlegen. 
Dazu zählen beispielsweise Vorgaben zu Dichtheitskontrollen, Zertifizierungsanforderungen 
oder zur Berichterstattung. Diese konkretisieren die allgemeinen Anforderungen der 
Grundverordnung und sind für die praktische Anwendung von zentraler Bedeutung. 

 

3. Zentrale Inhalte der F-Gase-Verordnung 
Die F-Gase-Verordnung umfasst mehrere ineinandergreifende Regelungsbereiche, die 
systematisch auf eine Reduktion der Emissionen abzielen. 
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Die Phase-Down-Regelung stellt das zentrale Steuerungsinstrument dar. Sie begrenzt die 
Gesamtmenge an HFKW, die in der EU in Verkehr gebracht werden darf. Diese Menge wird 
schrittweise reduziert, wodurch sich die Verfügbarkeit entsprechender Kältemittel langfristig 
verringert. 

Das Global Warming Potential (GWP) dient als maßgebliche Kenngröße zur Bewertung der 
Klimawirkung eines Kältemittels. Es beschreibt die relative Treibhauswirkung im Vergleich zu 
CO₂ über einen definierten Zeitraum. Die Verordnung knüpft zahlreiche Anforderungen direkt an 
den GWP-Wert, wodurch Stoffe mit hohem GWP zunehmend eingeschränkt werden. 

Verwendungsverbote betreffen bestimmte Anwendungen, in denen fluorierte Kältemittel 
oberhalb definierter GWP-Grenzen nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Diese Verbote sind 
häufig an spezifische Anlagentypen und Leistungsbereiche gekoppelt. 

Inverkehrbringungsbeschränkungen regeln, welche Produkte und Anlagen mit fluorierten 
Kältemitteln überhaupt noch auf den Markt gebracht werden dürfen. Hierdurch wird der Einsatz 
klimawirksamer Stoffe bereits auf Produktebene begrenzt. 

Dichtheitskontrollen sind ein wesentlicher Bestandteil der Betreiberpflichten. Sie dienen der 
frühzeitigen Erkennung von Leckagen und sind abhängig von der Füllmenge sowie dem CO₂-
Äquivalent der Anlage. Moderne Systeme können durch automatische Leckageerkennung 
ergänzt werden. 

Dokumentationspflichten verlangen eine lückenlose Nachverfolgung des Umgangs mit 
Kältemitteln. Dazu zählen Angaben zu Füllmengen, Wartungsarbeiten, Leckagen und 
Rückgewinnung. Diese Dokumentation ist sowohl für Betreiber als auch für 
Wartungsunternehmen verpflichtend. 

Zertifizierungspflichten betreffen Personen und Unternehmen, die Tätigkeiten an Anlagen mit 
fluorierten Kältemitteln durchführen. Ziel ist die Sicherstellung fachgerechter Arbeiten und die 
Minimierung von Emissionen. 

Für die TGA ergibt sich daraus eine hohe technische Relevanz. Bereits in der Planungsphase 
müssen Kältemittelwahl, Systemauslegung und Betriebskonzepte unter Berücksichtigung 
regulatorischer Anforderungen erfolgen. 

 

4. Auswirkungen auf die Kältetechnik 
Die Verordnung führt zu einer schrittweisen Einschränkung bestimmter Kältemittel. 
Insbesondere Stoffe mit hohem GWP werden durch Verbote und Verfügbarkeitsbeschränkungen 
zunehmend aus dem Markt gedrängt. 

Für die Planung ergeben sich steigende Anforderungen. Die Auswahl geeigneter Kältemittel 
muss unter Berücksichtigung von GWP-Grenzen, Sicherheitsanforderungen und zukünftiger 
Verfügbarkeit erfolgen. Gleichzeitig gewinnen Aspekte wie Energieeffizienz und 
Betriebssicherheit an Bedeutung. 

Die Anlagenauslegung wird durch die Eigenschaften alternativer Kältemittel beeinflusst. 
Natürliche Kältemittel wie CO₂, Ammoniak oder Kohlenwasserstoffe weisen andere 
thermodynamische und sicherheitstechnische Eigenschaften auf als klassische HFKW. Dies 
wirkt sich auf Druckniveaus, Komponentenwahl und Sicherheitskonzepte aus. 
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Die Umstellung auf natürliche Kältemittel ist eine zentrale Entwicklung. Diese Stoffe weisen in 
der Regel ein sehr geringes GWP auf, erfordern jedoch angepasste Planung und Betrieb. 
Insbesondere Aspekte wie Brennbarkeit oder Toxizität sind zu berücksichtigen. 

Langfristige Planungssicherheit wird durch die Phase-Down-Regelung beeinflusst. Da die 
Verfügbarkeit bestimmter Kältemittel kontinuierlich sinkt, müssen Anlagen so konzipiert werden, 
dass sie auch unter zukünftigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich betrieben werden können. 

Im Kontext der Kostengruppe 434 nach DIN 276, die die Kälteanlagen umfasst, ergeben sich 
direkte Auswirkungen auf Investitions- und Betriebskosten. Die Wahl des Kältemittels und der 
Systemtechnik beeinflusst sowohl die initialen Kosten als auch die langfristige 
Wirtschaftlichkeit. 

 

5. Auswirkungen auf Bestandsanlagen 
Für Bestandsanlagen gelten differenzierte Regelungen. Ein generelles Betriebsverbot besteht 
nicht, sofern die Anlagen den geltenden Vorschriften entsprechen. 

Der Weiterbetrieb ist grundsätzlich zulässig, jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Dazu 
zählen insbesondere regelmäßige Dichtheitskontrollen und die Einhaltung von 
Dokumentationspflichten. 

Die Wartungsanforderungen steigen, da Leckagen vermieden und Kältemittelverluste minimiert 
werden müssen. Dies erfordert qualifiziertes Personal und strukturierte Wartungskonzepte. 

Die Verfügbarkeit von Kältemitteln stellt ein zentrales Thema dar. Durch den Phase-Down kann 
es zu Verknappungen und Preissteigerungen kommen. Dies betrifft insbesondere Kältemittel mit 
hohem GWP. 

Retrofit-Möglichkeiten bieten eine Option zur Anpassung bestehender Anlagen. Dabei werden 
bestehende Systeme auf alternative Kältemittel umgestellt. Dies ist jedoch technisch und 
wirtschaftlich im Einzelfall zu prüfen, da nicht jedes System für eine Umrüstung geeignet ist. 

Die wirtschaftliche Bewertung muss sowohl Investitionskosten als auch Betriebskosten 
berücksichtigen. Dabei sind steigende Kältemittelpreise, Wartungskosten und regulatorische 
Risiken einzubeziehen. 

Eine klare Unterscheidung zwischen Neubau- und Bestandsregelungen ist erforderlich. Während 
Neubauten strengen Anforderungen unterliegen, bestehen für Bestandsanlagen Übergangs- und 
Bestandsschutzregelungen. 

 

6. Betreiber- und Planerverantwortung 
Betreiber tragen die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb ihrer Anlagen. Dazu 
gehören die Einhaltung von Prüfintervallen, die Durchführung von Dichtheitskontrollen sowie die 
Dokumentation aller relevanten Vorgänge. 

Die Dokumentation ist ein zentrales Element der Nachweisführung. Sie muss jederzeit 
vollständig und nachvollziehbar sein. Dies umfasst sowohl technische Daten als auch 
Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. 
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Haftungsaspekte ergeben sich insbesondere bei Verstößen gegen gesetzliche Anforderungen. 
Unzureichende Wartung oder fehlende Dokumentation können zu rechtlichen Konsequenzen 
führen. 

Die Schnittstelle zwischen Planung und Betrieb ist von besonderer Bedeutung. Planer müssen 
die späteren Betreiberpflichten bereits in der Auslegung berücksichtigen. Dazu zählen 
beispielsweise Zugänglichkeit für Wartung, Integration von Leckageüberwachungssystemen und 
Auswahl geeigneter Kältemittel. 

Eine ordnungsgemäße Nachweisführung ist Voraussetzung für den rechtskonformen Betrieb. Sie 
dient zugleich als Grundlage für Audits und behördliche Kontrollen. 

 

7. Typische Praxisfragen 
Was bedeutet „Phase-Down“ konkret? 

Der Phase-Down beschreibt die schrittweise Reduktion der in der EU verfügbaren Menge an 
HFKW. Dies erfolgt über ein Quotensystem, das die Gesamtmenge begrenzt. Für den Markt 
bedeutet dies eine zunehmende Verknappung und damit steigenden Druck zur Umstellung auf 
alternative Kältemittel. 

Sind alle fluorierten Kältemittel verboten? 

Ein generelles Verbot besteht nicht. Vielmehr werden bestimmte Anwendungen und GWP-
Bereiche reguliert. Kältemittel mit niedrigem GWP können weiterhin eingesetzt werden, sofern 
sie die jeweiligen Anforderungen erfüllen. 

Welche Anlagen sind besonders betroffen? 

Besonders betroffen sind Anlagen mit hohen Kältemittelfüllmengen und solche, die Kältemittel 
mit hohem GWP verwenden. Dazu zählen beispielsweise größere Kälteanlagen in Gewerbe und 
Industrie sowie zentrale Klimaanlagen. 

Welche Rolle spielt der GWP-Wert? 

Der GWP-Wert ist eine zentrale Bewertungsgröße. Er bestimmt, in welchen Anwendungen ein 
Kältemittel zulässig ist und beeinflusst die regulatorischen Anforderungen. Niedrige GWP-Werte 
sind langfristig entscheidend für die Planungssicherheit. 

Muss eine bestehende Anlage sofort ersetzt werden? 

Ein sofortiger Ersatz ist in der Regel nicht erforderlich. Bestandsanlagen dürfen weiter betrieben 
werden, sofern sie den Vorschriften entsprechen. Dennoch kann eine frühzeitige 
Modernisierung wirtschaftlich sinnvoll sein. 

Welche Risiken bestehen bei Nichtbeachtung? 

Bei Nichtbeachtung drohen rechtliche Konsequenzen, einschließlich Bußgeldern. Darüber 
hinaus können betriebliche Risiken entstehen, etwa durch unzureichende Wartung oder 
eingeschränkte Verfügbarkeit von Kältemitteln. 
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8. Einordnung in die integrale TGA-Planung 
Die F-Gase-Verordnung beeinflusst die integrale Planung der TGA in mehreren Dimensionen. 
Bereits bei der Kühllastberechnung ist die Auswahl geeigneter Systeme zu berücksichtigen, da 
unterschiedliche Kältemittel spezifische Leistungscharakteristika aufweisen. 

Der Einfluss auf die Energieeffizienz ist ebenfalls relevant. Alternative Kältemittel und 
Systemkonzepte können sowohl positive als auch negative Effekte auf den Energiebedarf haben, 
abhängig von der Auslegung. 

Systemtemperaturen spielen eine zentrale Rolle. Insbesondere bei CO₂-Anlagen ergeben sich 
andere Druck- und Temperaturbereiche, die in der Planung zu berücksichtigen sind. 

Die Abstimmung mit Lüftungs- und Heizungsplanung gewinnt an Bedeutung. Integrierte 
Systeme, etwa in Form von Wärmerückgewinnung oder kombinierter Nutzung, erfordern eine 
ganzheitliche Betrachtung. 

Für langfristige Investitionsentscheidungen ist die regulatorische Entwicklung ein wesentlicher 
Faktor. Systeme müssen so ausgelegt werden, dass sie auch unter zukünftigen 
Rahmenbedingungen wirtschaftlich und rechtssicher betrieben werden können. 

 

9. Technisches Fazit 
Die F-Gase-Verordnung stellt ein zentrales Instrument zur Reduktion klimawirksamer 
Emissionen dar. Sie beeinflusst maßgeblich die Auswahl und den Einsatz von Kältemitteln in der 
Gebäudetechnik. 

Für die Kältetechnik bedeutet dies eine grundlegende Transformation hin zu Kältemitteln mit 
niedrigem GWP sowie zu angepassten Systemkonzepten. Regulatorische Anforderungen werden 
zu einem integralen Bestandteil der technischen Planung. 

Die frühzeitige strategische Planung ist entscheidend, um langfristige Investitionssicherheit zu 
gewährleisten. Dabei ist die enge Verzahnung von Umweltanforderungen und technischer 
Systemwahl unerlässlich. 

10. Abschlusshinweis 
Als TGA-Ingenieurbüro mit Sitz in Köln begleitet MT Ingenieure Projekte von der 
Grundlagenermittlung bis zur Ausführungsplanung über alle Gewerke hinweg. 

 


